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Die Gewerkschaften 
fordern erweiterte Mitbestimmung

ln der Diskussion über d ie Erweiterung der Mitbestimm ung scheinen sich die Fronten zwischen Befürwortern  
und Gegnern verhärtet zu haben. D ie Gev/erkschaften betrachten die Durchsetzung der Mitbestimmung als 
eine notwendige Voraussetzung zur Verv/irkiichung der Dem okratie, während die Arbeitgeberseite um die 
Leistungsfähigkeit der deutschen Industrie bangt und eine zu starke Ausdehnung der gewerkschaftlichen M acht 
fürchtet. Eine Lösung der AAitbestimmungsfrage kann aber nur durch eine sachliche Diskussion zustande kom
men, die nicht nur einzelne Schwerpunkte bildet. D ie komplexe Frage der Mitbestimmung muß sowohl im 
Hinblick auf ihre gesellschaftspolitischen als auch auf ihre wirtschafts- und unternehmenspolitischen W irkun
gen untersucht werden.

Die Leistungsfähigkeit der Industrie ist gefährdet

Rolf ¿Thüsing, Bundesvereinigung der Deutschen A rbeitgeberverbände, Frankfurt/M ain

Der Deutsdie Gewerksdiaftsbund 
hat vor drei M onaten seine seit 

Jahren erhobenen Forderungen 
nadi Ausweitung der paritätisdien 
Mitbestimmung in Form eines Ge
setzentwurfes vorgelegt. Eine sadi- 
lidie Prüfung der damit zusammen
hängenden Probleme — wie sie 
z, Z. in der von der Bundesregie
rung eingesetzten Kommission un
abhängiger Sadiverständiger vor
genommen wird — lehnte Ludwig 
Rosenberg als überflüssig ab. Diese 
Haltung ist angesidits der sdiwer- 
wiegenden Bedenken, die von den 
versdiiedensten Seiten den ge- 
werksdiaftlidien Mitbestimmungs
forderungen entgegengebradit w er
den, zu bedauern. Sie wird jedodi 
eine Diskussion dieser Bedenken in 
der öffentlidikeit und ihre Berüdc- 
siditigung im politisdien Raum 
nidit verhindern können. Ein V er
sudi, diese Vorbehalte aufzuzeigen, 
muß sidi wegen der V ielsdiiditig- 
keit der Problematik darauf be- 
sdiränken, die sdiwerwiegendsten 
Gefahren, die mit der Verwirk- 
lidiung der gewerksdiaftlidien For

derungen verbunden sind, aufzu
zeigen. Diese Gefahren sind vor 
allem wirtsdiafts- wie audi gesell- 
sdiaftspolitisdier Art.

Beeinträchtigung 
der Unternehmensführung

In w irtsdiaftlidier H insidit ist zu
nädist zu befürditen, daß die pari- 
tätisdie Mitbestimmung die Ein- 
heitlidikeit und Elastizität der Un- 
ternehmensführung beeinträditigt. 
N adi dem geltenden Redit ist der 
A ufsiditsrat eines Unternehmens 
trotz aller untersdiiedlidien Inter- 
essenriditungen im Einzelfall als 
ein grundsätzlidi homogenes Organ 
zusammengesetzt, innerhalb des
sen die Ein-Drittel-Beteiligung der 
Arbeitnehmer nadi dem Betriebs
verfassungsgesetz die sadigeredite 
Berüdcsiditigung der speziellen Be- 
legsdiaftsinteressen gewährleistet. 
Im paritätisdi besetzten Aufsidits
ra t stünden sidi dagegen zwei 
grundsätzlidi gegensätzlidi struk
turierte Interessenblödse gegen
über. Diese Interessengegensätze

mögen zwar durdi Kompromißent- 
sdieidungen, die jeder Seite etwas 
geben, einigermaßen überdedct 
w erden können. Allerdings nur so 
lange, wie die Abwälzung der nadi- 
teiligen Folgen soldier Kompro
misse über den Preis auf den Ver- 
braudier möglidi ist. Sobald aber 
Anpassungen an die ständig wedi- 
selnden Bedingungen des M arktes 
— sei es für einzelne Unterneh
men, sei es für ganze Brandien — 
erforderlidi werden, die mit Still
legungen und Freisetzung von A r
beitnehm ern verbunden sind, be
steht die große Gefahr, daß die 
erforderlidien Maßnahmen verzö
gert werden oder gar ganz unter
bleiben. In diesem Zusammenhang 
stellt sidi audi die Frage, inwie
weit nidit im Bereidi des Bergbaus 
in einzelnen Fällen die paritätisdie 
Mitbestimmung dazu geführt hat, 
daß notwendige Anpassungsmaß
nahmen verzögert wurden, bis sie 
dann später unter dem unausweidi- 
lidien Drude der allgemeinen Re
zession unter erheblidi größeren 
Opfern für die betroffenen Arbeit
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nehmer und für die Allgemeinheit, 
die ja  die sog. „Sozialpläne" w eit
gehend finanzieren muß, nachgeholt 
werden mußten.

Schwierigkeiten 
bei der Kapitalbeschaffung

Eine Gefahr für die Leistungs
fähigkeit der deutschen Volkswirt
schaft ergibt sich auch daraus, daß 
es den paritätisch mitbestimmten 
Unternehmen schwerfallen würde, 
das zur Durchführung ihrer Investi
tionen erforderliche Kapital zur 
Verfügung gestellt zu bekommen. 
Zumindest das ausländische Kapi
tal wird in vielen Fällen davor zu
rückschrecken, sich in mitbestimm
ten Unternehmen zu engagieren. 
Aber auch hinsichtlich der deut
schen Sparer ist nicht auszuschlie
ßen, daß sie die mit fortschreiten
der Harmonisierung innerhalb der 
EWG immer leichter werdende An
lage im mitbestimmungsfreien Aus
land vorziehen. Mag dies auch zu
nächst nur ein vereinzelter und 
allmählicher Prozeß sein, so können 
seine nachteiligen Auswirkungen 
auf die internationale W ettbe
werbsfähigkeit der deutschen Indu
strie dodi angesichts der unerbitt
lichen Notwendigkeit zu ständig 
wachsenden Investitionen nicht 
ernst genug genommen werden.

Beeinträchtigung der 
Wettbewerbsfähigkeit in der EWG

Gerade dieser ständig steigende 
Kapitalbedarf einer modernen W irt
schaft ist einer der Gründe für eine 
Politik verstärkter Vermögensbil
dung breiter Bevölkerungskreise. 
Der Versuch, breite Bevölkerungs
kreise für den Gedanken des A k
tiensparens zu gewinnen, kann aber 
nicht gelingen, wenn man die A k
tionäre, als die das Risiko tragen
den wirtschaftlichen Eigentümer des 
Unternehmens, gleichzeitig durch 
Einführung der paritätischen Mit
bestimmung ihrer Bestimmungs
rechte beraubt. Indem man auf 
diese W eise die Institution des 
Eigentums aushöhlt, beeinträchtigt 
man eben auch seine gesam twirt
schaftliche Funktion.

Schließlich zeigt sich vor allem 
in jüngster Zeit immer deutlicher, 
wie sehr die Verwirklichung der 
gewerkschaftlichen Forderungen die 
Bundesrepublik Deutschland inner
halb des Gemeinsamen M arktes 
isolieren würde. Eine M itbestim
mung der Arbeitnehmer bzw. der 
Gewerkschaften ist in den übrigen 
Staaten der EWG unbekannt und 
wird dort — überwiegend sogar 
von den Gewerkschaften — ent
schieden abgelehnt. Diese Tatsache 
ist in Rechnung zu stellen, wenn 
man bedenkt, daß die europäischen 
Unternehmen sich zu großen Un
ternehm enseinheiten zusammenfin
den müssen, wollen sie auf die 
Dauer gegenüber der starken über
seeischen Konkurrenz und früher 
oder später auch gegenüber dem 
Ostblock wettbewerbsfähig bleiben. 
Diese Unternehmen europäischer 
Dimension können nur durch Zu
sammenschlüsse über die nationa
len Grenzen hinweg entstehen. Um 
dies zu ermöglichen, wird z. Z. auf 
Gemeinschaftsebene in Erfüllung 
des EWG-Vertrages an einem Ab
kommen gearbeitet, das grenzüber
schreitende Fusionen sowie ein 
Statut über eine einheitliche Euro
päische Handelsgesellschaft ermög
lichen soll. In beiden Fällen erwei
sen sich die Existenz der deutschen 
M itbestimmungsregelungen und erst 
recht die gewerkschaftlichen Forde
rungen auf Ausweitung der pari
tätischen Mitbestimmung als ein 
entscheidendes Hindernis. Soweit 
nämlich der Zusammenschluß mit 
deutschen Unternehmen dazu füh
ren würde, daß die ausländischen 
Partner sich den deutschen M itbe
stimmungsregelungen — vor allem 
der paritätischen Mitbestimmung — 
unterstellen müßten, werden aus
ländische Unternehmen grundsätz
lich von solchen Zusammenschlüs
sen absehen. Diese europäischen 
Großunternehmen vmrden also ent
weder ihren Sitz im mitbestim
mungsfreien Ausland nehmen oder 
sie würden für den Fall, daß die 
Anwendung der deutschen M itbe
stimmungsregelungen vom Umfang 
ihrer Tätigkeit innerhalb der Bun
desrepublik Deutschland abhängig 
gemacht würde, ihr Engagement in

der Bundesrepublik so gering zu 
halten oder so weit zu verringern 
suchen, daß es die Schwelle, die für 
die Anwendung der deutschen Mit
bestimmung gesetzt ist, nicht über
steigt. Hierbei ist sicherlich nicht 
zu verkennen, daß neben der Frage 
der Mitbestimmung auch andere 
Faktoren für die Standortwahl von 
Bedeutung sind. Doch ebensowenig 
darf verkannt werden, daß mit der 
zu erw artenden fortschreitenden 
Angleichung dieser anderen Fak
toren in der EWG, die Frage der 
unterschiedlichen Mitbestimmungs
regelungen sich in immer mehr Fäl
len als ausschlaggebend erweisen 
wird. Damit aber würde die deut
sche W irtschaft entsprediende Wett
bewerbsnachteile hinnehmen müs
sen, die auf lange Sicht zwangs
läufig zur wirtschaftlichen Austrock
nung der Bundesrepublik Deutsch
land führen.

Machtkonzentralion 
der Gewerkschaften

Neben diesen wirtschaftspoliti
schen Nachteilen brächte eine Aus
weitung der paritätischen Mitbe
stimmung auch erhebliche gesell
schaftspolitische Gefahren mit sich. 
Sie würde vor allem zu einer ge
w altigen Machtkonzentration in den 
Händen der Gewerkschaften füh
ren, zu einer Machtkonzentration, 
für die es in der ganzen westlichen 
W elt kein Beispiel gäbe. Da die 
zentrale Koordinierung der einzel
nen Einflußpositionen, die durch die 
paritätische Mitbestimmung gewon
nen würden, lediglich ein technisch- 
organisatorisches Problem wäre, 
würde die Verwirklichung der Mit
bestimmungsforderungen die Ge
werkschaften in die Lage verset
zen, etwa 70 “/o des deutschen Indu
strieumsatzes zu kontrollieren. Und 
für über 50 "/o aller in der Industrie 
beschäftigten Arbeitnehmer wäre 
der gewerkschaftsabhängige Ar
beitsdirektor oberste Instanz in 
Personalfragen. Bedenkt man, daß 
zu diesen neu gewonnenen Einfluß
möglichkeiten noch die ohnehin be
stehende — und durchaus legi
time — Machtposition hinzuzureth- 
nen wäre, die die Gewerkschaften 
als organisierte Interessenvertre
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tung haben, so stellt sich die Frage, 
wie lange die staatliche A utorität 
überhaupt einen solchen „Staat im 
Staate“ unkontrolliert neben sich 
dulden könnte. Damit aber würde 
die Unabhängigkeit der Gewerk
sdiaften, die wesentlicher Bestand
teil unserer verfassungsmäßigen 
Ordnung ist, in Frage gestellt.

Beseitigung der Tarifautonomie

Die Verwirklichung der gewerk
schaftlichen Forderungen müßte 
zwangsläufig audi zur Beseitigung 
der Tarifautonomie führen. Tarif
autonomie ist ihrem W esen nadi 
nur zwisdien gleidiwertigen, gleidi- 
bereditigten und voneinander un
abhängigen Parteien möglidi. Sie 
wäre ausgeschlossen, wenn einer 
der Partner absolut übergewichtig, 
mit Kontrollfunktionen gegenüber 
dem anderen Partner ausgestattet 
und an dessen Willensbildung moß- 
gebhdi beteiligt wäre. All dies 
würde aber für die Gewerkschaften 
im Falle der Verwirklidiung ihrer 
Forderungen zutreffen.

Schließlidi stellt sich die ord
nungspolitisch äußerst bedenklidie 
Frage, ob die Gewerksdiaften, wenn 
sie durdi die paritätische M itbe
stimmung in die Unternehmenslei
tungen integriert werden, von ihren 
Mitgliedern überhaupt noch als un
abhängige Interessenvertretung an
erkannt würden. Die Gefahr, daß 
andere Kräfte, die n id it mehr 
auf dem Boden unserer verfassungs
mäßigen Ordnung stehen, in dieses 
so entstehende Vakuum einströmen, 
sollte sehr ernst genommen w er
den.

Betriebsverfassungsgesetz 
als Basis der Mitbestimmung

Die Verwirklidiung der gewerk- 
sdiaftlichen Mitbestimmungsforde
rungen hätte also nidit nur schwer
wiegende wirtschaftliche Nachteile 
für die Bundesrepublik Deutschland 
zur Folge, sie wäre vor allem mit 
einer grundlegenden, allen zum 
Nachteil gereichenden Veränderung 
unserer Wirtschafts- und Gesell
schaftsordnung verbunden. Die 
Frage der paritätischen Mitbestim
mung betrifft deshalb nicht nur Un
ternehmer und Gewerkschaften,

Mitbestimmung in der BRD

S eit Jahren  drängt der Deut
sche Gewerkschaftsbund dar

auf, die paritätische Mitbestim
mung auf alle W irtschaftsberei
che auszudehnen. Im Bergbau 
und in der Eisen und Stahl er
zeugenden Industrie war diese 
Form der Mitbestimmung von 
der britischen Besatzungsmacht 
eingeführt worden. 1951 wurde 
sie als Montanmitbestimmungs
recht gesetzlich verankert. Er
gänzungen erfolgten 1952 in dem 
für alle Unternehmen geltenden 
Betriebsverfassungsgesetz und 
1956 durch das Personalvertre
tungsgesetz.

ö  Das Betriebsverfassungsge
setz sieht in allen Betrieben mit 
mehr als fünf ständigen A rbeit
nehm ern die W ahl eines Be
triebsrates vor, der die Arbeit
nehm erinteressen im Betrieb 
wahrnehm en soll. Darüber hin
aus haben die Betriebsräte eine 
nach Sachgebieten aufgeglieder
te eingeschränkte Zuständigkeit 
bei Entscheidungen der Betriebs
leitung. In Kapitalgesellschaften 
mit mehr als 500 Beschäftigten 
sind die Arbeitnehm er zudem 
im Aufsichtsrat mit einem Drit
tel der Sitze vertreten. W enn 
mehr als zwei Arbeitnehm erver
treter in den Aufsichtsrat zu ent
senden sind, können auch be
triebsfrem de Gewerkschaftsfunk
tionäre hinzugezogen werden.

□  In der M ontanindustrie gilt 
neben dem Betriebsverfassungs
gesetz das Mitbestimmungsge
setz. Die Aufsichtsräte der Ka
pitalgesellschaften mit mehr als 
1000 Beschäftigten werden pari
tätisch mit je  fünf V ertretern 
der Arbeitnehm er und A nteils
eigner und einem elften „neu
tralen" Mitglied, auf das sich 
beide Seiten einigen müssen, 
besetzt. Unter den Arbeitneh
m ervertretern müssen sich je 
ein A rbeiter und ein A ngestell
ter des Unternehmens befinden.

während die übrigen betriebs
fremd sein können und von den 
Gewerkschaften vorgeschlagen 
werden. Außerdem wird von der 
Arbeitnehm erseite der Arbeits
direktor als vollberechtigtes 
Vorstandsmitglied gestellt. Bei 
dieser qualifizierten Mitbestim
mung haben die Arbeitnehmer 
im Aufsichtsrat und der Arbeits
direktor im Vorstand praktisch 
Arbeitgeberfunktionen zu erfül
len.

□  Durch das 1956 verabschie
dete M itbestimmungsergän
zungsgesetz wird die Mitbestim
mungsregelung audi auf die 
Holdinggesellschaften des Mon
tanbereichs angewendet, wenn 
der Umsatz der unter das Mit
bestimmungsgesetz fallenden 
Tochtergesellschaften insgesamt 
die Summe der Umsätze der an
deren Tochtergesellschaften 
übersteigt.

Im März 1968 legte der DGB 
den Entwurf eines „Gesetzes 
über die Mitbestimmung der 
Arbeitnehmer in  Großunterneh
men und Großkonzernen" vor. 
In diesem Entwurf wird die pari
tätische Mitbestimmung nach 
dem Modell der Montan-Indu- 
strie für Kapitalgesellschaften 
einer bestimmten Größenord
nung gefordert, die wenigstens 
zwei der folgenden Kriterien er
füllen:
□  2000 Beschäftigte,
□  75 Mill. DM Bilanzsumme,
□  150 Mill. DM Umsatz.

Von dieser Regelung würden 
zur Zeit ca. 350 Kapitalgesell
schaften erfaßt. Für Banken und 
Versicherungen sollen besonde
re Vorschriften gelten. Auf eine 
Einbeziehung der Personenge
sellschaften und Einzelkaufleute 
wird vorerst aus „praktischen 
Gründen" verzichtet, weil keine 
Organe vorhanden seien.
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sondern jeden einzelnen in seiner 
Eigenschaft als Staatsbürger.

W enn die deutschen Unterneh
mer die Forderung nadi Auswei
tung der gewerkschaftlichen Mit
bestimmung entschieden und ein
hellig zurückweisen, so bejahen sie 
d od i d ie  Mitbestimmung der A r
beitnehm er in den sie unmittelbar 
berührenden Fragen, die den funk
tionalen und technologischen Not
wendigkeiten einer m odernen W irt

schaft und den Erfordernissen einer 
freiheitlichen Wirtschafts- und Ge
sellschaftsordnung Rechnung trägt. 
Eine solche Regelung der M itbe
stimmung bietet das Betriebsver
fassungsgesetz. Dieses kann als die 
in der westlichen W elt fortschritt
lichste Regelung der Arbeitgeber- 
Arbeitnehmer-Beziehungen auf be
trieblicher Ebene bezeichnet wer
den. So wurden in sämtlichen ein
schlägigen empirisch-soziologischen

Untersuchungen die im Betriebs
verfassungsgesetz getroffenen Re
gelungen durch die überwiegende 
Mehrzahl der Arbeitnehmer selbst 
bejaht und damit —■ im klaren Ge
gensatz zur paritätischen Mitbe
stimmung — ihre Bedeutung als 
Integrationsfaktor bestätigt. Nidit 
zuletzt diese Tatsache berechtigt zu 
der Feststellung, daß der Gedanke 
der Partnerschaft nur auf der Ba
sis des Betriebsverfassungsgesetzes 
w eiter verwirklicht werden kann.

Die erweiterte Mitbestimmung gehört zur Demokratie
Rudolf F.(]<uda, Industriegew erkschaft M etall, Frankfurt/M ain

Die A rbeitnehm er haben sich das 
allgemeine W ahlrecht und da

mit die politische Mitbestimmung 
erkämpft. Aber Demokratie ist mehr 
als wählen und gewählt werden. 
Demokratie bedeutet, daß die 
Grundrechte nicht auf den politi
schen Bereich beschränkt bleiben 
dürfen, sondern daß sie auch im 
wirtschaftlichen Bereich verw irk
licht werden müssen. Die Grund
rechte auf den politischen Bereich 
beschränken, heißt die Grundrechte 
schlechthin beschränken. Die Grund
rechte verwirklichen, heißt sie auch 
im wirtsdiaftlichen Bereich verw irk
lichen. Demokratie ist politische 
Demokratie und W irtschaftsdemo
kratie oder keines von beiden. 
Wirtschaftliche Mitbestimmung ist 
also m ehr als ein Anhängsel der 
politischen Demokratie. Sie ist eine 
Voraussetzung für die Verwirk
lichung der Demokratie überhaupt.

Einseitige Begünstigung 
der Unterneiimer

Aber das gegenwärtige W irt
schaftssystem der Bundesrepublik 
ist — allen gegenteiligen Beteue
rungen derjenigen zum Trotz, die 
den bestehenden Zustand ver
schleiern wollen — noch längst 
nicht demokratisch organisiert. 
Zwar haben die staatliche Gesetz
gebung und vor allem der Zusam
menschluß der Arbeitnehmer zu

Gewerkschaften die Lage der A r
beitnehm er in wichtigen Fragen 
verbessert. Aber die O bjektstel
lung der Arbeitnehmer ist grund
sätzlich unangetastet geblieben. 
Aus vielen kleinen Eigentümern 
sind wenige große Eigentumsver
w alter geworden; aus dem Eigen
tumsprivileg des individuellen Ka
pitalisten entstand das M achtprivi
leg des Gesellschafter-Kapitalisten. 
Immer noch ist die Verfügungsge
walt in den Händen einer Minder
heit zen tralisie rt Immer noch ist 
die überwältigende M ehrheit der 
Arbeitnehmer von dieser verhält
nismäßig kleinen Gruppe abhängig 
und hat sich nach ihren Wünschen 
zu richten. Heute w ie ehedem 
herrscht das private Gewiimstreben 
der Unternehmerseite vor, das 
praktisch nur zu Lasten der A rbeit
nehm erseite durchsetzbar ist. Heute 
wie ehedem tritt das Interesse der 
Arbeitnehmer an der bestmöglichen 
Befriedigung ihrer Bedürfnisse dem
gegenüber in den Hintergrund. Das 
gegenwärtige W irtschaftssystem 
wird den Interessen der Unterneh
mer weitaus besser gerecht als den 
Interessen der Arbeitnehmer. Die 
wirtschaftliche Macht ist immer 
noch sehr ungleichmäßig verteilt.

Es ist klar, daß eine gleichbe
rechtigte Mitbestimmung der A r
beitnehm er bestimmte Prinzipien 
der geltenden W irtschaftsordnung,

etwa das Vorherrschen der Ge- 
winninteressen, und damit audi 
unsere gesellschaftliche Verfassung 
ändern würde. Gleichberechtigte 
M itbestimmung aller am Wirt
schaftsgeschehen Beteiligten ist 
also nur möglich, wenn das Wirt
schaftssystem modifiziert wird. Das 
wird auch im Grundsatzprogramm 
des Deutschen Gewerkschaftsbun
des ganz k lar ausgesprochen. Es 
heißt dort: „Die Gewerkschaften 
kämpfen um die Ausweitung der 
Mitbestimmung der Arbeitnehmer. 
Damit wollen sie eine Umgestal
tung von W irtschaft und Gesell
schaft einleiten, die darauf abzielt, 
alle Bürger an der wirtschaftlichen, 
kulturellen und politischen Wil
lensbildung gleichberechtigt teil
nehmen zu lassen."

Gieichbereditigte Mitbestimmung 
der Arbeitnelimer

Es w äre also ein Irrtum zu mei
nen, durch die Realisierung dieses 
Programms w ürden die Arbeitneh
mer sich stärker mit den Kapital
interessen identifizieren, vielleicht 
mehr Verständnis für Rendite
erwägungen und ihre Folgen — 
zum Beispiel Entlassungsmaßnah
men — aufbringen. Gieichberedi
tigte Mitbestimmung im Unterneh
men heißt vielmehr, daß gleichbe
rechtigte Gegenmacht - Positionen
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der Arbeitnehmer errichtet werden. 
Sie wird die bestehenden Kon
flikte — Autoritäts- und Entschei
dungskonflikte — nidit beseitigen. 
Aber sie wird allen Beteiligten, 
audi der bisher benachteiligten 
Seite, die Chance geben, ihre ge
gensätzlichen Interessen gleichbe- 
reditigt zu vertreten. Mitbestim
mung muß zur Folge haben, daß 
in den unternehmenspolitischen 
Grundentscheidungen von vornher
ein nidit nur die wirtschaftlichen 
Interessen der Eigentümer, sondern 
auch die sozialen Interessen der 
Arbeitnehmer gleichberechtigt be- 
rüdcsichtigt und mit eingeplant 
werden.

Wirkungsloses
Betriebsverfassungsgesetz

Inwieweit kann nun die gegen
wärtige Mitbestimmungsregelung 
das so definierte Ziel der M itbe
stimmung bereits gewährleisten?

Inwieweit ändert das Betriebsver
fassungsgesetz die Machtverhält
nisse auf der Untemehmensebene?

Aus den Unternehmensleitungen 
hält das Betriebsverfassungsgesetz 
die Arbeitnehm er gänzlich fern. Im 
Vorstand sind die Eigentümer be
ziehungsweise ihre Beauftragten 
nadi wie vor unter sich. An der 
M achtverteilung in der Unterneh
mensleitung, im eigentlichen Ent
scheidungsorgan des Unternehmens, 
hat sich jedenfalls nichts geändert.

Immerhin ist nach dem Betriebs
verfassungsgesetz der Aufsichtsrat 
zu einem Drittel mit Arbeitnehmer- 
Vertretern zu besetzen. Diese Min
derheitsbeteiligung der Arbeitneh
mer bringt wohl bessere Informa
tionsmöglichkeiten der Arbeitneh
mer mit sich. Aber der effektive 
Einfluß auf das Betriebsgeschehen 
bleibt aus zwei Gründen gering. 
Erstens können die Arbeitnehmer

vertreter bei allen Punkten der 
Tagesordnung leicht von den An
teilseignervertretern überstimmt 
werden. Zweitens müssen die Ar
beitnehm ervertreter in allen drei- 
und sechsköpfigen Aufsichtsräten 
— das ist die überwiegende Mehr
zahl — ausschließlich Betriebsange
hörige sein. Eine Mitbestimmungs
regelung, die sich nur auf Beleg
schaftsmitglieder stützt, muß prak
tisch schwadi und wirkungslos 
bleiben. Einmal widmen sich die 
betrieblichen Arbeitnehm ervertre
ter verständlicherweise mehr den 
innerbetrieblichen Fragen, insbe
sondere den sozialen und perso
nellen Problemen, und fühlen sich 
für die Marktbeziehungen des Un
ternehmens weniger kompetent. 
Zum anderen — und das ist viel 
bedenklicher — sind die betriebs- 
angehörigen Arbeitnehm ervertre
ter stets nicht nur M andatsträger, 
sondern immer auch abhängige Be-
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sdiäftigte. Sie sind der Unterneh
mensleitung im Rahmen ihres An
stellungsvertrages untergeordnet. 
So besteht die Gefahr, daß der Ein
fluß auf die unternehm enspoliti
schen Grundentscheidungen küm
merlich bleibt.

Die Min;derheitsmitbestimmung 
des Betriebsverfassungsgesetzes 
kam gegen den W iderstand der 
Gewerkschaften zustande. Sie ist 
nicht mehr als ein erster, beschei
dener Schritt zur wirklichen Mitbe
stimmung, zur gleichberechtigten 
Mitbestimmung der Arbeitnehmer. 
Von grundsätzlich veränderten
M achtverhältnissen im Aufsiditsrat 
kann jedenfalls nicht die Rede sein.

Mitbestimmungsgesetz
mit zu engen Grenzen

Ganz anders verhält es sich mit 
dem Mitbestimmungsgesetz für den 
Montanbereich. Im Aufsichtsrat
werden die Arbeitnehmer paritä
tisch beteiligt, sind also bei den 
Abstimmungen zahlenmäßig gleich 
stark vertreten. Außerdem werden 
außerbetriebliche Arbeitnehm erver
treter entsandt. Sie verfügen über 
den Grad an Unabhängigkeit, der 
erforderlich ist, wenn in Konflikt
situationen eine wirkimgsvolle V er
tretung der Arbeitnehmerinteressen 
gewährleistet werden soll. Dieses 
Element der Unabhängigkeit stärkt 
audi den betrieblichen Arbeitneh
m ervertretern den Rücken.

Aber dem Mitbestimmungsgesetz 
sind enge Grenzen gezogen. Der 
gesetzliche Anwendungsbereich be
schränkt sich auf den Bergbau und 
die Eisen- und Stahlerzeugung. Da
zu kommt, daß audi dort immer 
weniger Unternehmen unter die 
qualifizierte Mitbestimmung fallen, 
etwa weil im Zuge des Konzentra
tionsprozesses aus selbständigen 
Unternehmen reditlidi unselbstän
dige Betriebsabteilungen werden. 
Diese Tendenz wird auch in der 
Zukunft anhalten. Der Anwen
dungsbereich des Mitbestimmungs
gesetzes ist also nidit nur rein 
reditlidi viel zu eng gefaßt, er 
droht sich auch noch im Rahmen 
der wirtsdiaftlichen Entwicklung 
w eiter zu verkleinern.

Dieser Gefahr muß der Gesetzge
ber entgegentreten. Er muß sich 
endlich zu einer einheitlichen Rege
lung aufraffen, wie sie der Deut
sche Gewerkschaftsbund sdion lange 
fordert. Da sich das Montanmitbe
stimmungsgesetz bew ährt hat, ist 
der jüngste DGB-Entwurf eines Ge
setzes über die Mitbestimmung der 
Arbeitnehmer in Großunternehmen 
und Großkonzernen an diesem Vor
bild ausgeriditet. Die Gewerkschaf
ten fordern mit Nadidruds, daß 
die qualifizierte Mitbestimmung in 
allen Unternehmen eingeführt wird, 
die zwei der drei folgenden M erk
male erfüllen: zweitausend Besdiäf- 
tigte, 150 Millionen DM Jahresum 
satz oder 75 Millionen DM Bilanz
summe.

Selbstverantwortung
und Selbstentfaltung

Dabei darf man eins nidit über
sehen: zur Demokratisierung der 
W irtsdiaft gehört mehr als die 
qualifizierte Mitbestimmung im Un
ternehmen. Dazu gehört die gleidi- 
berechtigte Mitbestimmung der Ar
beitnehm er auf allen Stufen der 
Wirtschaft. Die Mitbestimmungsfor
derung der Gewerkschaften sdiließt 
die gleidibereditigte Mitbestim
mung am Arbeitsplatz und im Be
trieb ein. Mitbestimmung ist für die 
Arbeitnehmer da. Sie darf sidi des
halb nidit isoliert in abgekapselten 
Gremien abspielen, sondern muß 
auf breiter Basis von den A rbeit
nehmern getragen werden. Nur so 
ist letztlich das oberste Ziel der 
Mitbestimmung erreichbar, das Ziel 
nämlidi, den Arbeitnehmern jene 
Möglichkeiten der Selbstverantwor
tung und Selbstentfaltung zurück
zugeben, die ihnen das kapitalisti
sche W irtschaftssystem genommen 
hat.

Die Mitbestimmungsziele auf Un
ternehmensebene lassen sich nur 
verwirklidien, wenn zwei Bedin
gungen erfüllt werden. Erstens muß 
eine gesetzliche Grundlage für die 
gleichberechtigte Mitbestimmung im 
Unternehmen selbst gesdiaffen wer
den. Zweitens aber muß die Mitbe
stimmung im Unternehmen in ein  
in sidi gesdilossenes Mitbestim- 
mungssystem eingebettet werden,

das alle Stufen der Wirtsdiaft um
faßt. Erst dann kann die Bundes
republik der demokratisdie und 
soziale Rechtsstaat werden, der sie 
nach dem Grundgesetz sein soll.

Kritik der Mitbestimmungsgegner

Dieses Ziel scheint den Mitbe
stimmungsgegnern nidit lohnend 
genug. Ihre Kritik richtet sidi in 
der Regel nicht dagegen, daß das 
Profltinteresse der Arbeitgeber ge- 
zügelt werden soll. Sie tut das 
schon deswegen nicht, weü sie 
schnödes Profitstreben als oberstes 
Motiv unternehmerischer Tätigkeit 
sdiledithin leugnet. Vielmehr be
hauptet die (Pseudo-)Kritik, die 
Mitbestimmung gefährde ganz all
gemeine Interessen. Drei Grund
typen lassen sich herausschälen:

□  Erstens heißt es, die Mitbe
stimmung gefährde das Freiheits
ziel, weil sie den tragenden Pfeiler 
einer freiheitlichen Ordnung, das 
Eigentumsredit, unterhöhle. Aber 
„das Eigentumsrecht berechtigt den 
Eigentümer nur zu denjenigen Ver
fügungen, die er allein ohne fremde 
Hilfe ausführen kann. Bedarf er 
dazu fremder Hilfe, so verleiht sein 
Eigentumsrecht ihm keinerlei An
spruch darauf, daß andere Men
sdien sidi seiner Befehlsgewalt un
terwerfen, vielmehr muß er mit 
diesen die Bedingungen aushan
deln. Diese aber sind befugt, ihre 
M itwirkung davon abhängig zu 
machen, daß ihnen ein vollkommen 
gleichberechtigtes Mitbestimmungs- 
redit eingeräumt wird" (Oswald 
von Nell - Breuning). Mitbestim
mung träg t also dazu bei, das Frei
heitsziel so zu verwirklidien, wie 
es der Sozialgebundenheit des 
Eigentums nadi Art. 14 GG ent
spricht: als Freiheit aller, nicht nur 
als Freiheit der Eigentümer.

□  Zweitens wird gesagt, die Mit
bestimmung gefährde das Stabili
tätsziel, weil sie die Marktanpas
sung der Unternehmen erschwere 
oder überhaupt unmöglich mache. 
Aber die M arktverhältnisse sind 
nichts Autonomies, sondern sie er
geben sich aus den Plänen und Re
aktionen von Anbietern und Nadi- 
fragern. M arktverhältnisse sind 
Machtverhältnisse. Gerade dieFehl-
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Planungen übermächtiger, m arktbe
herrschender Unternehmen führen 
zu Krisenerscheinungen. Die Mitbe
stimmung aber will und kann hel
fen, solchen Fehlentwicklungen vor
zubeugen.

O Drittens wird schließlich be
hauptet, die Mitbestimmung ge
fährde das Wadistumsziel, weil sie 
die Kapitalbildung erschwere. Aber 
es ist allenfalls denkbar, daß die

Mitbestimmung, wenn sie die Ver
mögensbildung in Arbeitnehmer
hand erleichtert, innerhalb gewis
ser Grenzen die Selbstfinanzierung 
durch Kapitalmarktfinanzierung ab
löst. Dann w ürde sich zwar die 
Kapitalstruktur (in einem durdiaus 
wünschenswerten Sinne) ändern, 
aber nicht die Kapitalsumme. Die 
Wachstumsaussichten würden sidi 
nicht versdileditem .

Die Mitbestimmung wird also die 
allgemein akzeptierten wirtsdiafts- 
politisdien Ziele nicht beeinträdi- 
tigen. Aber sie wird verhindern, 
daß allgemeine Zielvorstellungen 
noch länger dazu mißbraucht w er
den, spezielle Privilegien zu ver
schleiern. Sie wird dazu beitragen, 
die nach dem Grundgesetz gewollte 
W irtsdiafts- und Gesellsdiaftsord- 
nung endlich herzustellen.

Polemik überschattet sachliche Diskussion
Georg A. ¿Walter, Ham burg

Die Forderung nadi erw eiterter 
Mitbestimmung hat den Ge

werkschaften nidit nur die zu er
wartende heftige Kritik der Arbeit
geberseite eingebradit, sondern ist 
z. T, auch auf Ablehnung in den 
eigenen Reihen gestoßen. Dabei 
spielen alte Ideologien und Vor
urteile eine große Rolle. Man sollte 
sidi bei der Prüfung des neuesten 
Vorschlages aber nidit auf den 
Standpunkt stellen, daß hier einige 
Funktionäre dem Größenwahn ver
fallen sind. Audi kann die neue 
Initiative kaum mit der freund
licheren Behauptung abgetan w er
den, daß die Gewerksdiaftsführer 
von Zeit zu Zeit große Forderun
gen stellen müßten, um ihre W ie
derwahl zu sichern.

Sowohl für den theoretisdien 
Wirtschaftspolitiker als auch für 
weite Kreise des Unternehmertums 
ist Arbeit spätestens seit Adam 
Smith lediglidi ein Faktor, der in 
Kombination mit Kapital eine Lei
stung erbringt. Der Arbeiter selbst 
schwebt stets in der Gefahr, durdi 
billigeres Kapital substituiert zu 
werden, wenn der Preis für seine 
Leistung steigt. Obwohl die Bun
desrepublik in der Mitbestimmung 
führend ist, ist der Arbeiter immer 
noch mehr Objekt als Subjekt. Die 
Befugnisse der Arbeitnehmer be
schränken sidi weitgehend auf den 
Bereich, der von einigen Kritikern 
abwertend als „Sozialklimbim“

(Kantine, W erksbüdierei, betriebs
eigener Kindergarten, usw.) be
zeichnet wird.

Unklare Ziele der Gewerkschaften

W enn die Gewerkschaften ihren 
Einflußbereidi nunmehr erhöhen 
wollen, so stellt sich zuerst die 
Frage, welche Zielsetzungen sie 
damit konkret verfolgen. Das aber 
geht aus keiner der bisherigen 
Stellungnahmen klar hervor. Un
klare phrasenhafte Formulierungen 
von „Selbstverantwortung und 
Selbstentfaltung" tragen eher zur 
Verwirrung und Verzerrung der 
Diskussion bei als zur Klärung der 
Fronten.

Im Gegensatz zur Meinung der 
Arbeitgeber, die offensiditlidi die 
Gefahr des Hereinredens in jede un
ternehmerische Entsdieidung fürch
ten, dürfte das Ziel der Gewerk
schaftspolitik aud i bei erw eiterter 
Mitbestimmung vor allem in der 
Sicherung der Arbeitsplätze und 
des Lebensstandards bestehen. Audi 
die Gewerksdiaften sollten sich da
bei am Oberziel der Volkswirt
schaft — dem kontinuierlichen 
W adistum  des Sozialprodukts — 
sowie der Verwirklidiung des ma
gischen Dreiecks von Vollbeschäf
tigung, Preisstabilität und ausge
glichener Zahlungsbilanz orientie
ren  müssen. Das verlangt ein klares 
Bekenntnis zur Strukturänderung

der Volkswirtschaft und zur Förde
rung der Arbeitskräftemobilität. 
Unter dieser Voraussetzung wer
den dann Arbeitgeber- und Ge- 
w erksdiaftsinteresse viel weniger 
kollidieren. Das an Klassenkampf 
erinnernde W ort vom Aufbau einer 
„Gegenmacht-Position" sollte sdion 
im Interesse der Gewerksdiaften so 
schnell wie möglich wieder aus der 
Diskussion verschwinden.

Keine Vertiinderung 
von Anpassungsprozessen

Die fehlende Zielvorstellung 
macht es den Unternehmern leidit, 
scheinbar stidihaltige Argumente 
anzuführen, die ihre bisherige, 
nahezu unumschränkte Stellung 
sichern können. So wird immer 
wieder behauptet, daß die erwei
terte Mitbestimmung die Elastizität 
und Einheitlidikeit der Unterneh
menslenkung hemmt und notwen
dige Anpassungsprozesse verhin
dert. Dabei geht man von starren 
dogmatischen Prämissen aus, die 
allein auf fehlende Klarheit über 
die angestrebten Ziele und die d a
zu notwendigen Maßnahmen zu
rückzuführen sind. Denn ein Be
weis für die Anpassungsunwillig
keit der Gewerkschaften läßt sidi 
wohl kaum erbringen. Daß die Ge
werkschaften versudit haben und 
versuchen, den für einzelne Arbeit
nehmer mit „unendlich viel Leid" 
(Fourastie) verbundenen Umstruk-
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turierungs- und Freisetzungsprozeß 
im Bergbau zu mildern, sollte an
gesidits der äußerst dürftigen so
zialen Absidierung der Arbeitneh
mer vielmehr als Vorteil betraditet 
werden, der unserer liberalistisdien 
M arktw irtsdiaft w irklidi den An- 
stridi der „sozialen“ M arktw irt
schaft gegeben hat.

Einfluß auf Investitionen unsicher

Audi die Argumente, nadi denen 
eine erw eiterte Mitbestimmung
grundsätzlidi die Existenz und 
W ettbewerbsfähigkeit der betrof
fenen Unternehmen bedroht, gehen 
davon aus, daß die Arbeitnehmer
vertreter sidi generell gegen die 
U nternehm erseite stellen. Denn nur 
dann wäre es denkbar, daß die 
Investitions m ö g  l i c h k e i t  be
grenzt wird. Dodi läßt sid i aus der 
Einführung der Mitbestimmung 
nidit folgern, daß die Kapitalbil
dung im Inland fühlbar tangiert 
wird. Von dieser Seite wird die 
Investitionsm öglidikeit daher kaum 
beeinträditigt. Inwieweit auslän- 
disdies Kapital w eiterhin in die 
BRD fließt, dürfte in allererster 
Linie von den Gewinndiancen in 
Deutsdiland abhängen. Solange sie 
besser als im Ausland oder minde
stens gleidi gut sind, ist eine Be
grenzung des Zustromes kaum an
zunehmen.

Allerdings könnte die Investi
tions n e i g u n g der Unternehmer 
beeinträditigt werden, wenn die 
W illensbildung im Unternehmen 
ersdiw ert ist. Die M öglidikeit der 
Kapitalfludit läßt sidi n id it völlig 
aussdiließen. Die Einführung der 
Mitbestimmung kann geplante 
Standortveränderungen besdileuni- 
gen. ü b e r die Standortwahl ent- 
sdieidet jedodi eine Vielzahl von 
Einflußfaktoren. Die qualifizierte 
Mitbestimmung ist nur ein  Teilbe
reich. Sie wird in den seltensten 
Fällen ausschlaggebend sein.

Zudem hat sich in der Vergan
genheit gezeigt, daß Unternehmer 
durdiaus bereit sind, eine Sdimäle- 
rung ihres Einflusses auf die Ge
winnverteilung — z. B. durdi 
steuerlidie Maßnahmen — hinzu

nehmen, ohne daß die Investitions- 
bereitsdiaft nadi anfänglidien Um- 
stellungssdiw ierigkeiten absinkt. 
Dabei spielt vor allem die Tatsadie 
eine Rolle, daß die Unternehmens
führung in der Regel n id it mit 
Eigentümern und Gewimibeziehern 
identisdi ist, sondern ebenfalls aus 
A ngestellten besteht, die stärker 
einkommens- als gewinnorientiert 
sind. Sie dürften ihr V erhalten auch 
nadi der Mitbestimmung kaum än
dern.

Keine Isolierung

Sollte die BRD die qualifizierte 
Mitbestimmung einführen, so wäre 
sie das erste Land in der EWG, das 
diesen Sdiritt wagt. Daraus eine 
Beeinträditigung der W ettbew erbs
fähigkeit durdi Behinderung der 
Fusionen herleiten zu wollen, wäre 
jedodi voreilig.

Fusionen in der EWG zu fordern 
ist zwar vor allem seit Servan- 
Sdireibers Budi modern geworden, 
sie sind aber äußerst begrenzt ge
blieben. Audi die Ausarbeitung 
eines neuen Fusionsgesetzes ist 
nodi keine Garantie dafür, daß sie 
zunehmen weiden. H ier werden 
zahlreidie Faktoren eine Rolle 
spielen, unter anderem audi die 
Form der W illensbildung im Un
ternehmen. Die Mitbestimmung 
wird die geplanten Fusionen zu 
europäisdien Großunternehmen mit 
deutsdier Beteiligung nur darm ver
hindern, wenn die Chancen auf 
dem deutsdien M arkt ohnehin ge
ring sind. Audi Neugründungen 
werden nadi Gewinngesiditspunk- 
ten durdigeführt. Soweit die Ge
werkschaftsfunktionäre n id it dazu 
beitragen, den Gewinn zu sdimä- 
lern, ist daher die gefürchtete Iso
lierung der BRD kaum eine zwin
gende Folge.

Eigentumsbildung 
und iVlltbestimmung

W eit hergeholt scheint der Ein
wand, daß die Vermögensbildung 
in Arbeitnehmerhand in  Form von 
A ktiensparen gefährdet sei, wenn 
der dam it gewonnene Einfluß als 
Kapitaleigner durch die M itbe
stimmung wieder gesdim älert wird.

Daß ein k leiner Sparer bzw. Aktio
när keinen Einfluß auf die Unter
nehmensführung hat, ist eine Bin
senweisheit. Ihn können allenfalls 
die Kursentwidclung und die Divi
dende interessieren. Soweit sie 
durdi die Mitbestimmung positiv 
beeinflußt werden, kann die Nei
gung zum A ktiensparen sogar er- 
heblidi zunehmen.

Bei klarer Zielkonstellation er
geben sidi insoweit kaum triftige 
Gründe gegen die Mitbestimmung. 
Audi die Tatsadie, daß kein ande
res Land der EWG bisher eine so 
weitgehende Mitbestimmungsrege
lung hat, kann nicht als Argument 
gegen die Einführung angeführt 
werden. Der deutsdie Vorstoß 
könnte durdiaus ein Beispiel für 
die anderen Länder sein und Sdiule 
madien, wenn sidi zeigt, daß er 
sidi in der Praxis bewährt.

Personeller Engpaß

Gerade in der Praxis liegen aber 
die Probleme der Mitbestimmung. 
Hier stehen die Gewerksdiaften 
selbst vor wirklich sdiwierigen 
Aufgaben. Denn die Einführung der 
qualifizierten Mitbestimmung er
fordert eine große Zahl von „quali
fizierten" Fadileuten für die ver
sdiiedenen Aufgaben im Unterneh- 
mensbereidi. Es ist durdiaus zu be
zweifeln, daß sie sofort vorhanden 
sind. Ungeeignete Kräfte hingegen 
gefährden die Mitbestimmung und 
könnten sie zu dem madien, was 
die Unternehmer befürditen —• zum 
Podium für unqualifizierte Schrei
hälse, Demagogen und illusionisti- 
sdie Klassenkämpfer. Es läge da
her im eigenen Interesse der Ge
werksdiaften, die Mitbestimmung 
n id it überhastet einzuführen. Sie 
müssen schrittweise vergehen, Er
fahrungen sammeln imd auswerten, 
um dann allm ählidi zu einer allge
meinen Mitbestiimnung zu kom
men. Solange der personelle Eng
paß n id it überwunden ist, kann die 
erw eiterte Mitbestimmung den Ge
werkschaften eher sdiaden als nut
zen und sidi außerdem naditeilig 
für die V olksw irtsdiaft auswirken.

W enn sid i audi diese Sdiwierig
keiten überwinden lassen, so stellt
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sich aber für d ie  V olksw irtschaft in 
der Folgezeit ein  w eiteres Problem. 
Ein großer Teil d e r m itbestim m en
den A rbeitnehm er w ird  nicht Be
triebsangehöriger sein , sondern  
delegierter F unktionär. D as is t 
einerseits vo rteilhaft. D enn e in  ab 
hängig Beschäftigter k an n  seine 
eigene M einung in  m öglichen Kon
fliktfällen kaum  nachdrücklich v e r
treten. W irkungsvolle M itbestim 
mung macht d en  unabhängigen  
Funktionär notw endig. A n derer
seits steigt dam it ab er d ie  Einfluß
möglichkeit d e r  G ew erkschaften auf 
die Unternehm en. Die G ew erk
schaften, die ja  nu r e inen  Bruchteil 
von A rbeitnehm ern vertre ten , in 
denen auch w iederum  n u r e in  Teil 
für die M itbestim m ung ist, w erden  
damit zum S taat im S taat. Sie kö n 
nen eine einheitliche P o litik  gegen
über den A rbeitgebern  einschlagen, 
und sie können im  Extrem fall Z iele 
verfolgen, d ie  n icht im  E inklang

m it den  w irtschaftspolitischen Zie
len  d e r  R egierung stehen.

Vermögensbildung 
kontra Mitbestimmung

Staatliche K ontrollen  sind  h ier 
k e in  A usw eg. D enn gerade  sie 
w ürden  der angestreb ten  D em okra
tisierung  d e r  U nternehm ensleitung 
zuw iderlaufen. Um M achtmißbrauch 
zu verh indern , g ib t es zw ei M ög
lichkeiten:

□  Die A rbeitgeber o rgan isieren  
sich stärker. S ie müi3ten coun ter
vailing  pow er w erden.

□  D er Faden zw ischen G ew erk
schaftsführung und  dem  einzelnen 
F unk tionär m üßte durchschnitten  
w erden. Die Bildung von  B etriebs
gew erkschaften  in  d e r Form, w ie 
sie in  Ja p a n  ex is tie ren , w äre  eine 
Lösung. E ine d e ra r tig e  U m organi
sa tion  d es G ew erkschaftsw esens 
um  d e n  P reis 'der M itbestim m ung

w erden  d ie  G ew erkschaften a lle r
dings selbst kaum  hinnehm en w ol
len.

Es scheint, als sei es den  G e
w erkschaften  d ieses M al m it ihrem  
V orstoß zur A usw eitung d e r  M it
bestim m ungs-R egelung e rn s te r a ls  
jem als zuvor. U nd tro tz  a ller Be
d en k en  so llte  m an einsehen, daß 
sich d e r W unsch d e r  A rbe ite r nad i 
m ehr Rechten kairni aufhalten  la s 
sen w ird. D ie R egierung tä te  dah er 
gu t daran, d ie  neuen  V orschläge 
e rn s thaft zu d iskutieren . Das sich 
bere its  abzeichnende A bschw enken 
auf e ine v e rs tä rk te  V erm ögensbil
dung  in  A rbeitnehm erhand , d u rd i 
d ie  ohnehin  n u r d e r versd iw indend  
k le ine  Teil d e r  Beschäftigten be
günstig t w ird , d e r sich d iese G eld
an lage  „leisten  kann", dü rfte  je 
denfalls ke in  brauchbarer A usw eg

Entideologisierung der Mitbestimmungsfrage tut not
Prof. Dr. Heinz-Dietrich jOrtlieb, Hamburg

A ls es 1952 sd ion  einm al um  die 
Ausweitung der M itbestim m ung 

ging, schrieben w ir in d ieser Z eit
sdirift (WD Dez. 1952, S. 11): „Das 
Versagen der politischen Instanzen  
und des Sozialpartners leg itim iert 
die G ew erksdiaften allerd ings noch 
nidit, ein soziales E xperim ent von  
so großem A usm aß w ie das der 
Einführung des M itbestim m ungs
rechtes ohne ausreichende V orbe
reitung zu erzw ingen. Zu e iner so l
chen V orbereitung gehören:
□  eine ausreichende w issenschaft
liche und praktisch experim entelle  
Erforschung der aus dem  M itbe
stimmungsrecht sich ergebenden  
Probleme;
□  eine ausreichende Schulung und  
Erziehung der A rbeitnehm erschaft, 
speziell derjenigen, die das M it
bestimmungsrecht ausüben  sollen; 
n  eine ausreichende Inform ation 
der Öffentlichkeit ü ber den  S tand 
dieser V orbereitungsarbeiten , w as

gleichzeitig die beste  Form  der P ro 
pag ierung  des R eform gedankens 
dars te llen  w ürde.

Es bedarf k e in e r näh e ren  B egrün
dung m ehr, daß eine so ld ie  V er
b re itung  es no tw endig  m achen w ü r
de, das M itbestim m ungsrecht in  
E tappen durchzuführen, sow ohl h in 
sichtlich des A usm aßes der M itbe
stim m ung w ie  des U m fanges der 
e inzubeziehenden  B etriebe und 
W irtschaftszw eige."

Uns scheint d iese  Forderung auf 
e tappenw eise  A usdehnung der M it
bestim m ung nach vo rausgehender 
in ten siv e r V orbere itung  auch heu te  
noch ak tuell zu sein. D enn w eder 
kann  der b isherige  Umfang der M it
bestim m ung als ausreichend angese
hen  w erden, noch h a t d ie  V orbere i
tung im R ahm en der oben genann 
ten  d re i Punk te  jem als d iejen ige 
In ten sitä t erreicht, welche d ie  Be

deu tung  des M itbestim m ungsexpe
rim entes verlan g en  muß.

Unzulänglidie Untersuchungen

Es liegen  inzw ischen eine R eihe 
theoretischer und  em pirischer w is
senschaftlicher A rbeiten  von  recht 
unterschiedlicher Q ualitä t vor. Die 
em pirischen U ntersuchungen, w el
che die b isherigen  E rfahrungen  m it 
der M itbestim m ung ausw erten  so ll
ten, le iden  jedoch verständ licher
w eise an  unzulänglichem  und  unzu 
verlässigem  E rfahrungsm aterial. 
(Denn d ie  befrag ten  E xperten, die 
das w ichtigste E rfahrungsm aterial 
liefern  m üssen, sind —• pro  oder 
con tra  — im m er auch befangene In
teressen ten!) Die theoretischen  A b
hand lungen  w iederum  vernach läs
sigen m eist d ie  Frage, w ie  w irk 
lichkeitsnahe die A nnahm en sind, 
vo n  denen  ih re  Schlußfolgerungen 
ausgehen. Im m erhin b ie te t die b is
h e r  vorliegende L itera tu r einen
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ziemlich vo llständ igen  Überblick 
über a lle  Problem e, d ie  bei der 
P rak tiz ierung  der M itbestim m ung 
au ftre ten  können  und  auch ta tsäch
lich au ftreten . Sie so llten  in  einem  
F ragenkata log  den  P rak tikern  n ah e 
gebracht w erden, dam it an  der k o n 
k re ten  T agesprax is überp rü ft w e r
den kann, ob d ie  V oraussetzungen , 
vor allem  die V erhalten sw eisen  der 
be te ilig ten  M enschen, für eine 
s innvo lle  A usübung des M itbestim 
m ungsrechtes zureichen, bzw. w as 
g e tan  w erden  kann , dam it sie zu
reichen.

Pflichten der Arbeitnehmer 
und der Gewerkschaften

Das le tz te  Ziel der M itbestim 
m ungsforderung lieg t doch darin, 
daß „die Selbstkon tro lle  der M en
schen, ih re  B eteiligung an  der G e
sta ltung  ih re r Lebens- und  A rbeits
v e rh ä ltn isse  und  an  den  A ufgaben 
der K oordin ierung sow ohl im po 
litischen w ie  im w irtschaftlichen 
Bereich ak tiv ie rt und ih re  Befähi
gung dazu verbessert"  w ird. (Vgl. 
W D Jan . 1966, S. 19). B isher is t in 
d ieser H insicht n u r w enig erreicht 
w orden. Sicherlich trifft es nicht 
zu — w as m anche A rbeitgeber 
g ern  behaup ten  — , daß unsere  
B ergbauunternehm ungen  längst ra 
tionalisiert w ären, w enn  es keine 
M itbestim m ung gegeben  hätte . A n
d ererse its  darf m an ab er auch nicht 
übersehen , w ie  w enig  sich die A r
beitnehm erschaft da rüber k la rg e
w orden  ist, daß M itbestim m ung 
nicht n u r Rechte, sondern  auch 
Pflichten en thält, v o r allem  die 
Pflicht, d ie  e igene  U nternehm ung 
im In teresse  des vo lksw irtschaft
lichen W achstum s leistungsfäh ig  zu 
halten . In diesem  Z usam m enhang 
haben  se lbst G ew erkschaftsvertre
te r  nicht im m er begriffen, daß der 
A rbe itsd irek to r als M itglied der 
U nternehm ensführung  im K onflikt
falle in e rs te r L inie d ie  In teressen  
der U nternehm ung und  ih re r Ent
w icklung und  e rs t in  zw eite r Linie 
d ie  In te ressen  der Belegschaft 
w ahrzunehm en hat. (Die A bw ägung 
a lle r betroffenen  In teressen  kann 
allenfalls beim  A ufsid its ra t liegen).

H ierher gehö rt w eite rh in  die F ra 
ge, ob d ie  G ew erkschaften zur Zeit 
üb e rh au p t ü b e r d ie  A nzahl qu a li
fiz ierter M itarbeiter verfügen , die 
sie brauchen w ürden , w enn  die 
M itbestim m ung in dem  vo n  ihnen 
gew ünschten  U m fange schlagartig  
e rw eite rt w ürde, und  ob — selbst 
w enn  dies der Fall w äre  — diese 
M itarbeiter nicht in  den nächsten 
Jah ren  den  G ew erkschaften fü r v ie l 
w ich tigere  A ufgaben feh len  w ür
den. Es is t schließlich k e in  G e
heim nis, daß w ir fü r u n se re  kün f
tige  W irtschaftspo litik  nach einem  
n euen  Stil suchen, einem  Stil, der 
m ehr gesam tw irtschaftliches Sach
verständn is und  m ehr Rücksicht
nahm e von  den  Sozia lpartnern  v e r
langt, als sie  b isher in  v ie len  Fäl
len  gezeigt haben. W enn  die k o n 
zertie rte  A k tion  auch jen se its  u n 
se re r K on junk tu rpo litik  zu e iner 
Ü bereinkunft ü b e r e ine D ringlich
ke itsska la  w irtschaftspolitischer 
Z ielsetzungen  und  dam it zu einer 
V erm eidung von  Z ielkonflik ten  
führen soll, w erden  d ie  G ew erk
schaften noch in ten siv e r als b isher 
in  d ie  sachverständige D iskussion 
gesam tw irtschaftlicher Problem e 
e insteigen  m üssen, und  sie  w erden  
ih re  B eteiligung an  der W irtschafts
po litik  der A rbeitnehm erschaft n a 
hebringen  m üssen. Es ist zu hoffen, 
daß d ie  G ew erkschaften dann  m ehr 
Sachverständnis und  w en iger Emo
tionen  vorzuw eisen  haben, als es 
bei ih re r B eteiligung an  der N o t
standsdeba tte  der Fall w ar. — M it 
anderen  W orten ; D ie qualifiz ierte  
B eteiligung der G ew erkschaften an 
d e r B undesw irtsd iaftspo litik  w ird  
gerade  in den  nächsten  Jah ren  
w ichtiger sein  als ihre qualifiz ierte  
B eteiligung an  der F ührung von  
U nternehm ungen.

Kritik an der
gegenwärtigen Diskussionsform

Obw ohl w ir heu te  m ehr über die 
faktischen Problem e der M itbestim 
m ung w issen  als v o r 16 Jahren , 
w ird  d ie  öffentliche D iskussion über 
d iese F ragen  keinesw egs auf höhe
rem  N iveau  geführt. Das g ilt b e 

sonders für d ie  A rbeitgeberseite 
und  den  größ ten  Teil unsere r W irt
schaftspresse. Das In teresse  der 
K le inak tionäre  o der die Abneigung 
des ausländ ischen  K apitals gegen 
die M itbestim m ung aussp ie len  zu 
w ollen, w ie  es gelegentlich von 
A rb e itg eb erse ite  geschieht, ist ge
radezu  lächerlich. Es w irk t nicht 
gerade  überzeugend, w enn der 
K le inak tionär von  Leuten ins Feld 
geführt w ird, die b isher von  der 
„V erm ögensbildung in  A rbeitneh
m erhand" w enig  h ielten , ganz ab
gesehen  davon, daß w ir in  den 
nächsten  Ja h re n  w ahrscheinlich an
d ere  Sorgen hab en  w erden , als die
se  V erm ögensb ildung  zu forcieren. 
U nd w as das A uslandskap ita l an
langt, so spricht v ie les dafür, daß 
an d ere  europäische Länder in  der 
M itbestim m ung der B undesrepublik 
nachfolgen w erden .

A ber auch d ie  G ewerkschaften 
so llten  in ih ren  B egründungen sach
licher w erden  u n d  v o r allem  ideo
logische P hrasen  verm eiden , d ie  bei 
d e r B evölkerung  nu r Sentiments 
und  R essentim ents, ab er ke ine  kla
ren  V orste llungen  erw ecken kön
nen. W ir so llten  je tz t nicht auch 
noch von  den G ew erkschaften M it
bestim m ungsphraseo log ie  aufge
tischt bekom m en, da w ir von  un
se ren  studentischen  R evoltierern 
doch schon reichlich m it inhaltslo
sen  P hrasen  gefü tte rt werden. 
N ichts Schlim m eres k ö n n te  uns pas
sieren, als w enn  sich Gewerkschaf
ten  und  Ju g en d  in dem okratisti- 
schen F orderungen  gegenseitig 
übertrum pfen  w ürden. M it solchen 
ve rb lasen en  F orderungen  sind wir 
reichlich verso rg t. W as w ir brau
chen, is t konkre te , sachgerechte 
O rien tierung , um  d ie  Reformen, 
d ie  auf fast a llen  G ebieten  des 
öffentlichen Lebens anstehen , end
lich w irkungsvo ll in  A ngriff neh
m en zu  können . Da es zu v iel Un
erled ig tes gibt, w erden  w ir auch 
h ie r um  die Beachtung e iner Dring
lichkeitsskala  nicht herum komm en. 
D ie M itbestim m ung w ird  auf die
ser Skala kaum  den  e rs ten  Platz 
e rh a lten  können.

312 WIRTSCHAFTSDIENST 1968/VI


